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5. 3ur befferen Sontroße ber Lebensmittel foß ein ©efeh-

erlaffen werben.
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§errn SBalier ©enn»§olbinghaufen, 3"ridh 1

©ehr geehrter &err!
3n Str. 5 3hreg gefdjähten Slatteg ïommt ein mit 25

Unterzeichneter p beat ©cfelnffe, eg fet bag günftigfte zu er»

reichenbe Stefultat eine ©nifchlufefaffwtg ber mafegebenben Se»
hörben, bafe prinzipieß, befonbere Umftänbe borbehalten, bag
mittlere Angebot zu begünstigen fei. Sabei fteßt er in Slug»

ficht, feine Steinnng, wie man bem Unfug beim Sribat»
fubmtffiongwefen beüommen tonnte, fpäter zu äufeern.
SBir finb barauf aßerbingg gefpannt. 3nbeffen tft bo<h fehr
ZU bezweifeln, bafe beim heutigen Bnftanbe ber SDtnge etwag
wirtlibh Stüplicheg babei heraugfommen tonnte. 3<h habe mich
fchon lange mit biefer grage befafet unb bin in ber Sage,
3h«en einige Biffera über grofee SßreiSbiffereuzen aug ztpei
grofeen Kantonen, einem öftlichen unb einem weftlichen, be»

tannt geben zu tßnnen. ©ie folgen hier nacht
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Praktische Mütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
»«ausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Holdinghausen.

Organ fm die Mià Pnwkàen des schmiz. Gemrbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 8V, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Ets. Per ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den S. Mai Ü8SG.

Wachensnrnch » Zornig sein heißt den Aehler Anderer
an uns selbst rächen.

Verbandswesen.

Der Bieter Bauarbeiter-
streik dauert ungeschwächt fort,
da alle bisherigen Unterhand-
lungen gescheitert sind. Großrat
Reim ann aus Bern wollte
neuerdings am Mittwoch nach-

mittag mit den Unternehmern in Unterhandlung treten, reiste
jedoch wieder weg, weil die Prinzipale sich weigerten, Streik-
delegierte zu den Verhandlungen zuzulassen. — Mehrere
Bauunternehmer zeigen sich geneigt, einzulenken, haben jedoch
eine Konventionalbuße von 12,000 Fr. zu gewärtigen für
den Fall, daß sie ohne Zustimmung der gesamten Baumeister-
schaft Konzessionen machen.

Die Spenglergesellen in Basel fordern 5°/g Lohn-
erhöhung und obligatorischen Arbeitsnachweis.

Die Delegierten der schwyzerische» Handwerker-,
Gewerbe- und Erziehungsvereine haben nach reislicher
Erwägung beschlossen, an den Verfassungsrat folgende Po-
stulate einzureichen: 1. Der Staat fördert und unterstützt
n) die Bestrebungen gewerblicher und landwirtschaftlicher
Genossenschaften und Vereine, welche zur Hebung der Volks-
wirtschaft wesentlich beitragen; b) gewerbliche Fortbildungs-
und Fachschulen, welche die theoretische und berufliche Aus-
bildung der Jugend bezwecken. Die Höhe der zu leistenden
Beiträge bemißt sich nach der annähernden Bevölkerungszahl
der zu unterstützenden Stände. 2. Der Kanlonsrat erläßt

die zum Schutze von Handwerk und Gewerbe nötigen Ge-
setze und Bestimmungen, wie Bessergestaltung des Lehrlings--
Wesens, Einführung von Schieds- und Gewerbegertchten,
Bestimmungen über das Hausierwesen, gegen unreelle Kon-
kurrenz und unlautern Wettbewerb. 3. Es sollen mit Be-
förderung gesetzliche Bestimmungen über Bau- und Nachbar-
rechte erlassen werden. 4. Einführung der obligatorischen
Feuerversicherung durch den Kanton oder Privat-Gesellschaften.
5. Zur besseren Kontrolle der Lebensmittel soll ein Gesetz,

erlassen werden.

Zur Regelung des Submisfionswesens.
(Korrespondenz.)

Herrn Walter Senn-Holdtnghausen, Zürich!
Sehr geehrter Herr!

In Nr. 5 Ihres geschätzten Blattes kommt ein mit 25
Unterzeichneter zu dem Schlüsse, es sei das günstigste zu er-
reichende Resultat eine Entschlußfassung der maßgebenden Be-
hörden, daß prinzipiell, besondere Umstände vorbehalten, das
mittlere Angebot zu begünstigen sei. Dabei stellt er in Aus-
ficht, seine Meinung, wie man dem Unfug beim Privat-
submtssionswesen beikommen könnte, später zu äußern.
Wir sind darauf allerdings gespannt. Indessen ist doch sehr

zu bezweifeln, daß beim heutigen Zustande der Dinge etwas
wirklich Nützliches dabei herauskommen könnte. Ich habe mich
schon lange mit dieser Frage befaßt und bin in der Lage,
Ihnen einige Ziffern über große Preisdifferenzen aus zwei
großen Kantonen, einem östlichen und einem westlichen, be-
kannt geben zu können. Sie folgen hier nach:
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